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Schuldverhältnis : zivilrechtliche
Form der schuldrechtlichen Beziehun
gen zwischen zwei oder mehreren 
Personen, in der sich die schuidrecht- 
liche Forderung (auch Anspruch ge
nannt) des Berechtigten (Gläubiger) 
und die Schuld des Verpflichteten 
(Schuldner) gegenüberstehen und die 
Beteiligten zur Erreichung eines be
stimmten Zweckes zu einer bestimm
ten Handlung oder Unterlassung ver
pflichtet sind. Die Forderung oder 
die Schuld wird durch eine Leistung 
erfüllt. Zur Vornahme der Leistung 
ist der Schuldner dem Gläubiger ver
pflichtet. Die wichtigsten S. ent
stehen durch schuldrechtliche Ver
träge, sogenannte Alltagsverträge, 
die der Befriedigung der Bediirfnisse 
der Bürger dienen. Das S. wird in 
diesen Fällen gewöhnlich mit dem 
konkreten Begriff des Vertragstyps 
bezeichnet, z. B. als Kaufvertrag oder 
Mietvertrag. Diese Verträge begrün
den gegenseitige S., innerhalb derer 
beide Partner wechselseitig Leistun
gen schulden und fordern können. Es 
ist aber möglich, daß sowohl Gläubi
ger als auch Schuldner unter Auf
rechterhaltung des S. Wechsel a kön
nen, z. B. indem der Gläubiger seine 
Forderung an einen anderen ab- 
tritt. Weiterhin kann ein S. aus Ver
trags- und anderen Rechtsverletzun
gen, ausnahmsweise auch durch ein
seitige Rechtsgeschäfte (z. B. Ver
mächtnis) oder durch auf einen 
äußeren, mit Rechtsfolgen verknüpf
ten Erfolg abzielende Handlungen 
(z. B. Fund oder Geschäftsführung 
ohne Auftrag) entstehen. In der 
Regel machen die an einem 3. Be
teiligten von ihrer Befugnis Ge
brauch, über ihr Vermögen za ver
fügen. Das S. ist im Rahmen der 
sozialistischen Gesetzlichkeit in eige
ner Verantwortung und in Überein
stimmung mit den Regeln des sozia
listischen Gemeinschaftslebens zu 
gestalten. Der sozialistische Staat 
gibt den Bürgern durch bestimmte 
normative Akte Anleitung zum recht
mäßigen Handeln. Erfüllt ein Partner

des S. seine Pflichten nicht, hat er für 
die dadurch entstehenden Folgen ein
zutreten (-> rechtliche Verantw Ört
lichkeit). Der Gläubiger hat die Mög
lichkeit, den mit dem S. bezweckten 
Erfolg auch ohne oder sogar gegen 
den Willen des Schuldners zu er
reichen. Dazu kann er die Hilfe des 
-> Gerichts in Anspruch nehmen. Das 
S. erlischt gewöhnlich durch seine 
Erfüllung, aber auch durch Hinter
legung, Aufrechnung, Erlaßvertrag, 
rechtsgeschäftliche Aufhebung durch 
die Beteiligten. Es kann auch durch 
Zeitablauf, durch Tod eines Beteilig
ten, durch die Unmöglichkeit der 
Leistung beendet werden. Ferner 
wird das S. durch einseitige rechts
gestaltende Handlungen, wie An
fechtung, Rücktritt, Kündigung, 
Wandlung u. a. aufgehoben oder 
inhaltlich geändert.

Schutz der sozialistischen Gesell
schafts- und Staatsordnung: ob
jektive Gesetzmäßigkeit der -> sozia
listischen Revolution; der S. wird 
unter Führung der marxistisch-lenini
stischen Partei der Arbeiterklasse von 
der sozialistischen Staatsmacht orga
nisiert und in allen Situationen des 
Klassenkampfes gewährleistet. Der 
S. ist entscheidender Teil der politi
schen Machtausübung durch die 
Arbeiterklasse im Bündnis mit der 
Klasse der Genossenschaftsbauern, 
der Intelligenz und den anderen 
werktätigen Schichten und somit Aus
druck der Souveränität des werk
tätigen Volkes. Er umschließt die 
Gesamtheit der politischen, staat
lichen und rechtlichen Aktivitäten 
und Maßnahmen zum Schutz des 
Friedens, des sozialistischen Vater
landes und aller sozialistischen Er
rungenschaften des Volkes der DDR, 
zur Gewährleistung der Unantastbar
keit des Staatsgebietes der DDR 
(einschließlich des Luftraumes, der 
Territorialgewässer, des Schutzes und 
der Nutzung des Festlandsockels) 
sowie den Schutz des friedlichen 
Lebens der Bürger. Neben der stän-


	Schutz der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung


